
Hauptsatzung St. Katharinen



H A U P T S A T Z U N G

DER ORTSGEMEINDE ST. KATHARINEN VOM
06. Oktober 1999

§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

§ 2 Ausschüsse des Gemeinderates

§ 3 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse

§ 4 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den
Ortsbürgermeister

§ 5 Beigeordnete

§ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates

§ 7 Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen

§ 8 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

§ 9 Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

§ 10 Inkrafttreten / Außerkrafttreten

H a u p t s a t z u n g

der Ortsgemeinde St. Katharinen vom 06. Oktober 1999

Der Gemeinderat St. Katharinen hat aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO), der 
§§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 
der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) in 
der Sitzung am 05. Oktober 1999 die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:
------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen,
Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen in dem von der Verlag + Druck 
Linus Wittich KG, Höhr-Grenzhausen, herausgegebenen Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde 
Linz am Rhein.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können 
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung im  Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung 
Linz am Rhein zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In 
diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens 
am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 
1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an 
dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so 
festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür 
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die 
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren 
Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen
Ausruf. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der 
vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf 
gegenstandslos geworden ist.

(5) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere 
Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.
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	(1)	Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Sie wird gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 KomAEVO um 10 v.H. erhöht.
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